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Gefahr durch 
rotierende Teile
Aus sicherheitstechnischer Sicht
muss man zunächst davon ausge-
hen, dass jedes dieser rotierenden
Maschinenelemente eine Gefahr-
stelle bilden kann, die man je nach
Wirkung als Fangstelle, Einlaufstelle
oder Auflaufstelle einordnen kann.

In diesem Beitrag soll es spe-
ziell um die Wirkmechanismen von

Einlaufstellen und den damit ver-
bundenen Gefahren, jedoch nicht
um die im Einzelfall notwendigen
Schutzmaßnahmen gehen. Diese
müssen unter Berücksichtigung
der Arbeitsschutzvorschriften und
sicherheitstechnischen Regeln
getroffen werden. 

Mit dem Begriff Einlaufstelle be-
zeichnet die Europanorm EN1034-1
eine Gefahrzone an Walzen, Zy-

lindern oder Rollen, die bei ihrer
Drehung eine Verengung bilden, 
in die Personen, deren Körperteile
oder deren Bekleidung hineinge-
zogen werden können.

Einlaufstellen – oft unterschätzt, oft nicht erkannt
Maschinenelemente wie Wellen, Walzen, Rollen, Zylinder, die um ihre Achse rotieren, sind

unentbehrliche Bestandteile für die Funktion vieler Maschinen. Überall, wo es darauf ankommt,

kontinuierliche Produktionsprozesse zu gestalten, wurde das Prinzip des „Rades“ – eine der

genialsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte – für die unterschiedlichsten Anwendungen

genutzt und weiterentwickelt. Insbesondere in unserer Industrie findet man diese Bauelemente,

sei es an Papiermaschinen, Streichmaschinen, Kalandern, Rollenschneidern, Querschneidern

oder an Stetigförderern.

Fangstelle Einlaufstelle Auflaufstelle

* Sicherheit von Maschinen, Sicherheits-
technische Anforderungen für Konstruk-
tion und Bau von Maschinen der Papier-
herstellung und Ausrüstung 
Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

*
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Eine tödliche Konstellation
Oben im Bild sind ein Kühlzylinder
und rechts daneben eine Papierleit-
walze zu erkennen. An der von die-
sen Maschinenteilen gebildeten Ein-
laufstelle ist die Einziehrichtung
durch den Pfeil markiert, also nach
oben gerichtet.

Ein erfahrener Maschinengehilfe
räumte, wie im Bild oben rechts nach-
gestellt, nach einem Papierbahnab-
riss in gebückter Haltung den Aus-
schuss aus diesem Maschinenbe-
reich. Als er sich aufrichtete, geriet
sein Kopf zwischen die sich mit gerin-
ger Geschwindigkeit drehenden
Walzen. Der Kopf des Mannes
wurde in der Verengung gefangen
und nach oben gezogen. Erst als der
Verunglückte bereits bis zum Brust-
korb eingezogen und tödlich verletzt
worden war, wurde ein anderer Mit-

arbeiter auf den Unfall aufmerksam
und schaltete die Maschine aus. 

An diesem Unfall aus jüngerer
Zeit wird uns auf grausame Weise
einmal mehr das sehr hohe Risiko-
potential der Einlaufstellen deutlich.

Das Risiko im Detail
• An einer Einlaufstelle eingezogen
werden heißt: Die Person oder ein
Körperteil wird gefangen und sie
kann sich meist nicht mehr selbst
befreien. Dazu eine weitere Unfall-
schilderung: Ein zuerst mit der rech-
ten Hand an einer Einlaufstelle ein-
gezogener Mitarbeiter versuchte
sich zu befreien, indem er sich mit
der linken Hand gegen die obere
zweier Walzen stemmte. Auch die
linke Hand wurde eingezogen, so-
dass beide Hände schwer verletzt
wurden.

• Mit dem Einziehvorgang geraten
die erfassten Körperteile unaufhalt-
sam immer weiter in die von dem
Rotationskörper gebildete Ver-
engung, so dass sie wie in eine
Mangel hinein- und durchgezogen
oder gequetscht, verbrannt oder ab-
gerissen werden.
• Einlaufstellen sind nicht immer
leicht erkennbar. Der mit dem Auge
oft kaum wahrnehmbare Unterschied
zwischen einer sich drehenden und
einer stillstehenden Walze ist wegen
der Rotationssymmetrie nur gering-
fügig. Oft ist auch die Drehrichtung
kaum erkennbar.
• Die Gefährlichkeit langsamer Be-
wegungen wird im allgemeinen nie-
driger bewertet als die Gefährlichkeit
schneller Bewegungen. Für Einlaufstel-
len kann eine derartige Einschätzung
ein folgenschwerer Trugschluss sein.
• Das Verletzungsrisiko beim Berüh-
ren relativ langsam und glatt rundlau-
fender Rotationskörper, die keine Ein-
lauf-, Auflauf- oder Fangstellen bilden,
wird aus der allgemeinen Erfahrung
heraus ebenfalls als ziemlich klein ein-
geschätzt – denken wir an die früher
häufig beobachtete Arbeitsweise von
Papiermachern, die an der Aufwick-
lung die Oberfläche der Bahn bei
laufender Maschine mit der Hand
prüften. Sobald jedoch die Rotations-
körper durch ihre Nähe zu anderen
Maschinenteilen oder anderen Teilen
ihrer Umgebung  eine Einlaufstelle er-



zeugen, erhöht sich das an ihnen vor-
handene Unfallrisiko wegen des oben
erläuterten Fangeffektes dagegen
sprunghaft und kann – wie gezeigt –
lebensgefährlich werden.

• Einlaufstellen gibt es nicht nur am
Zusammenlauf von Walzenpaaren,
wie wir sie z.B. von Kalandern, Pres-
sen , Ziehwalzen usw. kennen. Auch
an den durch eine einzige drehende
Walze, Zylinder oder Rolle mit einem
benachbarten festen Teil  gebildeten
Verengungen können Einlaufstellen
existieren. 

Einlaufstellen vermeiden,
vorhandene finden und
sichern
Wenn auch aus den geltenden Ar-
beitschutzbestimmungen und Si-
cherheitsregeln hervorgeht, dass an
allen gefahrbringenden Einlaufstel-
len Schutzmaßnahmen unentbehr-
lich sind und die Häufigkeit der Un-
fälle durch Einziehen wegen dieser
Schutzeinrichtungen und -maßnah-
men beträchtlich abgenommen hat,
wäre es die nächste grobe Fehl-
einschätzung, die Suche nach bis-
her nicht erkannten Gefahrstellen
dieser Art im Betrieb einzustellen.
Hier ist auch jeder Mitarbeiter auf-
gerufen, sich vor Ort an der Suche
zu beteiligen.

Hierzu sind gezielte Besichtigun-
gen der Maschinen und Anlagen so-
wie der dazu vorhandenen Unterla-
gen wie Zeichnungen und Betriebs-
anleitungen nützlich. 

Die Abbildungen links sind an die
Europanorm EN 1034 Teil 1 ange-
lehnt und sollen Ihnen das Auffinden

typischer Einzuggefährdungen er-
leichtern. Die Überprüfung auf Einhal-
tung der angegebenen Mindestmaße
darf selbstverständlich nur bei stehen-
der Maschine erfolgen. Im Zweifels-
fall wenden Sie sich an Ihre Fachkraft
für Arbeitssicherheit. Selbst wenn im
Betrieb nur noch eine einzige unbe-
kannte oder unzureichend gesicherte
Einlaufstelle gefunden werden sollte,
lohnt sich der Aufwand allemal. BO
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d Abstand, v Geschwindigkeit

Weitere Beispiele für Einlaufstellen
sind:

Neue CD-ROM 
erschienen:
Mit der nun vorliegenden CD-ROM
No. II stellt die Papiermacher-Berufs-
genossenschaft ihren Mitgliedsbetrie-
ben eine überarbeite und ergänzte
CD-ROM mit Informationen und Mate-
rial zur Unterstützung der betrieblichen
Sicherheitsarbeit zur Verfügung. Die
nunmehr zweite CD-ROM der Papier-
macher-Berufsgenossenschaft beinhal-
tet:
• Betriebsanweisungen– 3. Auflage 
• Prüfpflichten – 3. Auflage
• Lehrfolien – Stand 09/2002 
• Literatur:

– Baustein „Ausbilder von Stapler-
fahren“ – Stand 10/2003,
– Messungen an Bespannungen lau-
fender Papiermaschinen (BGI 783),
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– Zugänge zu Arbeitsplätzen an
Maschinen der Papierherstellung
und Ausrüstung (BGI 859),
– Papierherstellung und Ausrüstung 
– Sichere Maschinen und Anlagen – 
Teil 1: Gemeinsame Anforderungen
(BGI 860-1),
Teil 3: Umroller, Rollenschneide-
maschinen (BGI 860-3).

• Beispiele aus Mitgliedsbetrieben
Diashows: Cartoons, Fahrtraining;

Präsentationen: Gabelstapler, Unter-
weisung, Integriertes Manage-
mentsystem.

Gegenüber der ersten Ausgabe
wurde die Navigation durch die
Inhalte der CD-ROM wesentlich
vereinfacht. Die Beispielsammlung
„Betriebsanweisungen“ wurde er-
gänzt und enthält nun über 700 Ein-
träge. Neu aufgenommen wurden
die BG-Informationen (BGI) und die

Rubrik: „Beispiele aus Mitglieds-
betrieben“. 

Die CD-ROM No. II steht ab
März allen Mitgliedsbetrieben kos-
tenfrei zur Verfügung. Alle Fachkräfte
für Arbeitssicherheit erhalten bei der
Info-Sifa 2004 die gewünschte
Anzahl an Exemplaren. Auch be-
steht die Möglichkeit, die CD-ROM
bei der im Impressum angegebenen
Kontaktadresse zu bestellen. SG

Durch die in der Be-
triebssicherheitsverordnung
geregelten sicherheitstech-
nischen Beurteilungen des
Altbestandes von Ma-
schinen und sonstigen
technischen Arbeitsmit-
teln (siehe § 7 Abs. 2

der BetrSichV) konnten die alten Ma-
schinenvorschriften als eigenständiges
Recht zurückgezogen und außer Kraft
gesetzt werden. Dies erfolgte zeit-
gleich mit dem Inkrafttreten der neuen
Unfallverhütungsvorschrift „Grund-
sätze der Prävention“ (BGV A1) zum 
1. Januar 2004 (wir berichteten). 

Um den Zugriff auf die unverzicht-
baren Schutzziele wie Prüf- und Be-
triebsbestimmungen aus zurückgezo-
genen Unfallverhütungsvorschriften
auch fortan zu ermöglichen, sind in
der BG-Regel „Betreiben von Arbeits-
mitteln“ (BGR 500) die erhaltenswer-

ten Inhalte der zurückgezogenen Un-
fallverhütungsvorschriften aller BG’en
zusammengestellt. Die BGR 500
enthält unter anderem Aussagen zum
Betreiben von: 
• Lastaufnahmeeinrichtungen im

Hebezeugebetrieb
• Stetigförderern
• Hebebühnen
• Maschinen der Metallbearbeitung
• Maschinen der Papierherstellung

und
• Druck- und Papierverarbeitungs-

maschinen.
Einen vollständigen Überblick über
den Inhalt und die Möglichkeit des
Herunterladens von Teilen oder der
gesamten BGR 500 bietet der Haupt-
verband der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften (HVBG) unter
www.hvbg.de/d/pages/service/
daten/bgvr/bgvr7.html. SG

Quelle: HVBG


